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Verhaltenskodex zu Interessenkonflikten bei Nebentätigkeiten von Mitarbeitenden der HES-SO//FR


Grundprinzip

Jede Person, die bei der HES-SO//FR beschäftigt ist, unabhängig von ihrem Beschäftigungsgrad, und eine nebenberufliche Tätigkeit ausübt, unabhängig davon, ob diese vergütet wird oder nicht, muss dies spontan und systematisch in den Formularen des RH Café und der Leitung ihrer Hochschule über das im Anhang beigefügte Formular melden.

	Beschäftigungsgrad innerhalb der HES-SO//FR
	Stellt einen Interessenkonflikt dar: JA
	Stellt einen Interessenkonflikt dar: NEIN

	
>50 %

	
Genehmigungspflicht
	
Genehmigungspflicht

	
< oder =50 %

	
Genehmigungspflicht
	
-



Die Mitarbeitenden der HES-SO//FR können neben ihrer Haupttätigkeit auch Nebentätigkeiten ausüben. Diese Tätigkeiten können die Lehre bereichern, die angewandte Forschung fördern und die Verbindungen zur Gesellschaft stärken. Sie können jedoch auch potenzielle oder tatsächliche Interessenkonflikte hervorrufen. Es ist daher unerlässlich, klare Richtlinien zu erstellen, um solche Situationen zu verhindern und zu bewältigen und so die Integrität und den Ruf der Institution zu gewährleisten.

Gemäss den Artikeln 56 und 67 des Freiburger Gesetzes über das Staatspersonal (StPG) darf das Personal der HES-SO//FR keine Tätigkeiten ausüben, die den Interessen der HES-SO//FR schaden. Auf dieser Grundlage formuliert die Generaldirektion der HES-SO//FR den folgenden Verhaltenskodex:

Nebentätigkeit: Definition
Eine Nebentätigkeit ist jede Tätigkeit, die ein Mitglied des Personals ausserhalb seiner vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der HES-SO//FR ausübt, unabhängig davon, ob sie vergütet wird oder nicht. Dabei kann es sich um eine selbstständige oder unselbstständige Tätigkeit für einen Dritten, für ein privates Unternehmen oder eine öffentliche Einrichtung, um ein öffentliches Amt oder um eine unentgeltliche Tätigkeit handeln, darunter insbesondere die Gründung von Start-ups, Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften, die Leitung oder die Mitwirkung in den Leitungsgremien dieser Unternehmen.

Interessenkonflikt: Definition
Jede Situation, in der die persönlichen, finanziellen oder sonstigen Interessen eines Mitarbeiters direkt oder indirekt die unparteiische und objektive Erfüllung seiner beruflichen Pflichten gegenüber der HES-SO//FR beeinflussen könnten.

Nebenbeschäftigung, die keiner Genehmigung bedarf
Keine Genehmigung erforderlich:
· die Mitarbeit in Organen von Vereinen, Stiftungen oder anderen gemeinnützigen Organisationen, es sei denn, diese Mitarbeit führt zu einem Interessenkonflikt oder schadet den Interessen der HES-SO//FR;
· das Verfassen von Büchern und Artikeln, das Halten von Vorträgen oder die Teilnahme an Kongressen und Fortbildungstagen, sofern diese Tätigkeiten nicht dual genutzt werden können.[footnoteRef:1] [1:  Gemäss dem SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) sind Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use) Waren, Technologien oder Software, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Dies erfordert eine Exportkontrolle, um zu verhindern, dass sie für Rüstungsprogramme (nuklear, biologisch, chemisch) oder Konflikte missbraucht werden.] 

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeit
Genehmigungspflichtig sind:
· Jede Nebentätigkeit, die von einem Mitarbeiter der HES-SO//FR mit einem Beschäftigungsgrad von mehr als 50 % ausgeübt wird, unabhängig davon, ob sie einen Interessenkonflikt darstellen oder den Interessen der HES-SO//FR schaden könnte;
· Jede Nebentätigkeit eines Mitarbeitenden, einschliesslich von Mitarbeitenden mit einem Beschäftigungsgrad von 50 % oder weniger, die einen Interessenkonflikt darstellen oder den Interessen der HES-SO//FR schaden könnte.

Meldepflicht und Genehmigungsantrag
Um eine Beeinträchtigung der Interessen der HES-SO//FR zu vermeiden, informiert jedes Mitglied des Personals, unabhängig von seinem Beschäftigungsgrad, seinen Vorgesetzten und die Leitung seiner Schule systematisch und unaufgefordert über jede genehmigungspflichtige Nebentätigkeit und reicht einen Genehmigungsantrag bei seiner Leitung ein. Der Genehmigungsantrag muss alle Angaben zur Art und zum Gegenstand der Tätigkeit, die er ausüben möchte, einschließlich während eines Forschungsurlaubs, sowie zur voraussichtlichen dafür erforderlichen Zeit enthalten.

Die Direktion der Hochschule bewertet den Antrag unter Berücksichtigung potenzieller Interessenkonflikte und der Auswirkungen auf die beruflichen Verpflichtungen des Antragstellers oder der Antragstellerin.

Jede Änderung oder Beendigung einer Nebentätigkeit ist der Direktion unverzüglich mitzuteilen.

Kriterien für die Erteilung der Genehmigung
Die Genehmigung kann von der Leitung der betreffenden Schule erteilt werden, sofern dadurch kein Nachteil für die HES-SO//FR entsteht und deren Interessen nicht gefährdet werden. Ein solcher Nachteil ist insbesondere dann möglich, wenn die Gefahr besteht, dass entweder die Leistungen einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters beeinträchtigt werden oder ein Interessenkonflikt entsteht. 

Dem Antragsteller oder der Antragstellerin wird innerhalb einer angemessenen Frist eine schriftliche Antwort übermittelt.

Sanktionen
Die Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus diesem Verhaltenskodex stellt eine Verletzung der Dienstpflichten im Sinne der Artikel 56 und 67 StPG dar.
Mitarbeitende, die sich diesen Pflichten entziehen, müssen mit einer Sanktion rechnen, die gemäss den Bestimmungen des StPG bis zur Kündigung ihres Arbeitsvertrags reichen kann.

Verantwortung
Die Mitarbeitenden nehmen zur Kenntnis, dass sie, wenn sie die Nebentätigkeit privat ausüben und persönlich einen Vertrag mit Dritten unterzeichnen, ihre eigene berufliche Verantwortung und nicht die der Hochschule übernehmen. Üben sie die Nebentätigkeit jedoch im Namen ihrer Hochschule aus, muss jeder Vertrag mit Dritten gemäss den Verfahren oder Richtlinien der Hochschule unterzeichnet werden.

Jacques Genoud
Generaldirektor HES-SO//FR
ANHANG
BEISPIELE FÜR INTERESSENKONFLIKTE 

Die Aufnahme von Beispielen (mit oder ohne Nebentätigkeit) in den Anhang des Verhaltenskodexes zielt darauf ab, die Mitarbeitenden der HES-SO//FR für die verschiedenen Formen zu sensibilisieren, die Interessenkonflikte annehmen können, und eine Kultur der Integrität und Transparenz innerhalb der Institution zu fördern.

Die folgenden Situationen stellen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – mögliche Fälle von Interessenkonflikten innerhalb der HES-SO//FR dar:
Persönliche Beziehungen, die akademische Entscheidungen beeinflussen: Ein Mitglied des Lehr- und Forschungspersonals, das die Arbeit eines Studierenden bewertet, zu dem es eine persönliche, freundschaftliche oder familiäre Beziehung unterhält, wodurch die Objektivität der Bewertung beeinträchtigt werden könnte.

Forschungsfinanzierung und Unparteilichkeit: Ein Forscher oder eine Forscherin, der oder die ungünstige Ergebnisse nicht veröffentlicht, um die Beziehung zu dem Unternehmen, das seine oder ihre Arbeit finanziert, nicht zu gefährden, was der wissenschaftlichen Integrität schaden kann.

Persönliche Vorurteile in der Lehre: Ein Mitglied des PER, das einen Studierenden aufgrund ideologischer, religiöser, politischer oder anderer nicht-akademischer Überzeugungen bevorzugt oder benachteiligt und damit gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstößt.

Annahme von Geschenken oder Vorteilen: Ein Mitglied des PAT, das Geschenke, Einladungen oder andere Vorteile von einem Unternehmen annimmt, das in einer Geschäftsbeziehung mit der HES-SO//FR steht, wodurch die Unparteilichkeit seiner Entscheidungen beeinflusst werden könnte oder der Anschein einer Beeinflussung entstehen könnte.

Nutzung institutioneller Ressourcen für persönliche Zwecke: Ein Mitglied des Personals, das die Einrichtungen, Materialien oder Ressourcen der HES-SO//FR ohne vorherige Genehmigung für persönliche oder kommerzielle Aktivitäten nutzt, was eine Veruntreuung institutioneller Ressourcen darstellt.

Beteiligung an Entscheidungen, die Angehörige betreffen: Ein Mitglied eines Auswahlkomitees, das an einer Entscheidung über die Einstellung oder Beförderung eines Familienmitglieds oder engen Freundes beteiligt ist, ohne diese Beziehung offenzulegen, was die Integrität des Entscheidungsprozesses beeinträchtigen kann.

Konkurrierende externe Verpflichtungen: Ein Mitarbeiter, der eine Position oder ein finanzielles Interesse in einem Konkurrenz- oder Partnerunternehmen der HES-SO//FR innehat, ohne die Institution darüber zu informieren, was zu Konflikten zwischen seinen beruflichen Verpflichtungen und seinen persönlichen Interessen führen kann.




ANHANG
FORMULAR ZUR ANMELDUNG EINER NEBENTÄTIGKEIT

Angaben zur Mitarbeiterin/zum Mitarbeiter  

	 Name
	
	Vorname
	

	Adresse
	

	Telefon
	
	Mobil
	

	E-Mail
	

	Funktion an der HES-SO//FR
	

	Beschäftigungsgrad bei der HES-SO//FR
	

	Beschreibung der Nebentätigkeit 
	

	Beginn und Ende der Tätigkeit, sofern bekannt
	

	Arbeitsaufwand im Rahmen der Nebentätigkeit
	

	Umfang der Nutzung der Infrastruktur und des Personals der HES//SO-FR
	

	Geschätztes jährliches Nettoeinkommen aus der Nebentätigkeit, die einen Interessenkonflikt darstellen könnte (insbesondere Honorare, Sitzungsgelder oder ähnliche Vergütungen)
	




Die im Rahmen dieser Meldepflicht und des Antrags auf Genehmigung einer Nebentätigkeit übermittelten oder verarbeiteten Daten werden vertraulich behandelt. Zugriff auf diese Daten haben nur die Mitglieder der Direktion Ihrer Hochschule, die Direktionsassistenten sowie die zuständigen Personen innerhalb der Generaldirektion und ihrer zentralen Dienste.

BEANTRAGUNG DER GENEHMIGUNG EINER NEBENTÄTIGKEIT

Begründen Sie Ihren Antrag und legen Sie alle für die Beurteilung des Dossiers relevanten Elemente dar.

























































Datum: _________________________Unterschrift: ________________________________


Die im Rahmen dieser Meldepflicht und des Antrags auf Bewilligung einer Nebentätigkeit übermittelten oder bearbeiteten Daten werden vertraulich behandelt. Zugriff auf diese Daten haben ausschliesslich die Mitglieder der Direktion Ihrer Hochschule, die Direktionsassistentinnen und -assistenten sowie die zuständigen Personen innerhalb der Generaldirektion und ihrer zentralen Dienste.
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